
mitzuteilen und die Kenntnisnahme 
von ihm unterschriftlich zu bestäti
gen.
Die Grundorganisation kann keine n 
Parteistrafe beschließen, wenn der 
Genosse Mitglied oder Kandidat 
einer übergeordneten Parteileitung ist.
Sie hat jedoch das Recht, Vergehen 
jener Parteimitglieder zu behandeln, 
die in der betreffenden Grundorgani
sation registriert sind und einem über
geordneten Parteiorgan als Mitglied 
angehören, und diesem Parteiorgan 
ihre Meinung über die Verhängung 
einer Parteistrafe zu unterbreiten.
Eine Parteistrafe oder der Ausschluß 
aus der Leitung muß auf einem Ple
num des entsprechenden leitenden Or
gans mit Zweidrittelmehrheit be
schlossen werden.
Eine Parteistrafe oder der Ausschluß 12 
aus dem Zentralkomitee für Mitglic-
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